Teilnahmebedingungen
(Kreisjugendring München-Land - Stand Januar 2011)
· Jede Anmeldung bestätigen wir schriftlich mit Angabe
des Zahlungsmodus.

· Teilnehmergebühren entrichten Sie bitte bis vier Wochen
vor Veranstaltungsbeginn.

· Zwei bis vier Wochen vor der Abreise einer Ferienfahrt
erhalten Sie schriftlich die Einzelheiten zum Reisegepäck,
der Abfahrtzeiten und der Unterkunft.

· Bei allen Maßnahmen ist es prinzipiell möglich, Kinder
und Jugendliche mit Handicap anzumelden. Bitte bei der
Anmeldung vermerken und zur Abstimmung Kontakt unter
089/744140-27 oder -36 aufnehmen.

· Ein Rücktritt kann nur schriftlich erfolgen. In jedem Fall
wird eine Gebühr von maximal € 30,- in Rechnung gestellt.
Erfolgt der Rücktritt vom 14. bis zum 3. Tag vor
Fahrtbeginn werden 30 % des Preises berechnet. Ab
dem dritten Tag vor Fahrtbeginn berechnen wir die tatsächlichen
Kosten. Ein Rücktritt aus gesundheitlichen
Gründen ist nur unter Vorlage eines ärztlichen Attests
möglich. In diesem Fall erheben wir unabhängig vom
Zeitpunkt € 30,-.

· Die Preise für Ferienfahrten enthalten üblicherweise
sämtliche Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Fahrt,
Betreuung, Spiel- und Bastelmaterial.

· Die TeilnehmerInnen werden von uns ausreichend versichert.
Eine Reiserücktrittsversicherung schließen Sie
gegebenenfalls privat ab.

· Sollte die Maßnahme infolge höherer Gewalt oder durch
ungenügende Beteiligung nicht zur Durchführung gelangen,
so besteht nur Anspruch auf Rückerstattung des
eingezahlten Betrages.

· Die sachgemäße Betreuung liegt in den Händen erfahrener
und geschulter MitarbeiterInnen des Kreisjugendring
München-Land.

Nur für Bewohner des Landkreises München:

Wir gewähren eine Geschwisterermäßigung für alle Ferienfahrten

ab € 140,-, wenn Geschwisterkinder im gleichen

Ferienzeitraum verreisen. Für jedes zweite Kind in

Höhe von € 25,-, für jedes dritte und weitere Kind von

€ 35,-.


Besonders zu beachten !

· Zwingen Sie kein Kind und keinen Jugendlichen in eine Ferienfreizeit.

· Verzichten Sie aus pädagogischen Gründen nach Möglichkeit auf einen Besuch.

· Bei Auslandsfahrten die Gültigkeit des Personalausweises
bzw. des Reisepasses bis zum Ende der Fahrt überprüfen!

· Aus pädagogischen Gründen sollte jedeR TeilnehmerIn
die gesamte Dauer der jeweiligen Veranstaltung anwesend sein.

· Wir weisen darauf hin, dass während der Veranstaltungen
auf elektronische Geräte und Wertgegenstände jeglicher
Art verzichtet werden soll.
Für das Ferienlager in Cuxhaven gilt:
Musikabspielgeräte sind erlaubt, solange sie keine Videos und/oder
jugendgefährdende Inhalte enthalten.
Handys sind das ganze Ferienlager über verboten und auch nicht als
Musikgerät erlaubt !
· Für alle Unternehmungen gilt, dass sich die TeilnehmerInnen
ihrem Alter und ihren Neigungen entsprechend
in der Gemeinschaft Gleichaltriger wohl fühlen, vieles
erleben, sich aber auch erholen sollen. Gegenseitige
Rücksichtnahme ist dabei eine notwendige Voraussetzung.
Wer wichtige Spielregeln des Zusammenseins stört
muss damit rechnen, von der Teilnahme ausgeschlossen zu werden, 
ohne Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags.

· Die Kosten der Rückfahrt trägt der/die TeilnehmerIn selber.
Eine solche Entscheidung wird selten und nur nach
reiflicher Überlegung des Leitungsteams am Veranstaltungsort
in Absprache mit den Erziehungsberechtigten
und mit dem Kreisjugendring München-Land getroffen.

